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Herrn Dirk Niebel
Mitglied des Deutschen Bundestages
Generalsekretär der FDP
Platz der Republik 1

11011 Berlin

Sehr geehrter Herr Niebel,

lieber Dirk,

herzlichen Dank für das Fax zum Thema "Oldtimer und Feinstaub-Fahrverbof'.

Die Problematik wird dort richtig, aber nur unvollständig beschrieben.

Ich möchte Dich sehr herzlich und Dersönlich um Deine Unterstützuna dafür

bitten. dass in dieser Sache ein vernünftiaer KomDromiss aefunden wird.

Dieser Kompromiss könnte darauf hinauslaufen, dass Fahrzeuge mit dem

tl-Kennzeichen (für historische Fahrzeuge) und den Oldtimern vorbehaltenen roten

07-Kennzeichen von Fahrverboten ausgenommen sind.

Sehr gerne stelle ich Dir umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung oder

stelle auch gerne Kontakte zu führenden Vertretern der Oldtimerszene her.

Kurz gesagt geht es um Folgendes:

Feinstäube werden im Straßenverkehr ganz überwiegend nur von Dieselfahrzeugen

verursacht. Benzinmotoren produzieren dagegen praktisch keinen nennenswerten

Feinstaub.

Bei Oldtimern gibt es kaum Fahrzeuge mit Dieselmotoren, da diese früher im PKW-

Bereich nur sehr selten zum Einsatz kamen - oft im gewerblichen Bereich - und

daher im täglichen Einsatz völlig verschlissen wurden.

Oldtimer werden nur sehr wenige Kilometer bewegt. Ich selbst fahre im Jahr einmal

zu einem Treffen eine weitere Strecke, und ansonsten im Nahbereich "wenn der

Wetterbericht für die nächsten acht Tage Sonnenschein vorhersagf', und das alles
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auch nur im Sommer. Wenn es hoch kommt, summiert sich dies auf 1.000 Kilometer im Jahr, meist

sind es weit unter 1.000 Kilometer.

Von den geplanten Innenstadt-Fahrverboten (MOnchen ist bereits beschlossen, Heidelberg in Pla-

nung, andere Städte ebenso) wären aber nicht nur Oldtimerveranstaltungen (Rallyes) und Individual-

reisende betroffen. In den bevölkerungsreichen Innenstadtenwohnen auch sehr viele Oldtimerfahrer

und haben ihre Fahrzeuge abgestellt. Ich selbst habe die Fahrzeuge in der Rohrbacher Straße ste-

hen. Diese Straße soll in Heidelberg zur Umweltzone mit Fahrverbot fOrOldtimer werden. Wie soll ich

nun in den nach den Plänen nicht gesperrten außerstädtischen Bereich kommen? Sollen alle Oldti-

mer-EigentOmer Garagen am Stadtrand mieten? Diese wären natOrlichungeschOtzt und dem Zugriff

von Dieben geradezu auf dem Präsentierteller ausgesetzt. Durch das Hin- und Herfahren zu diesen

Garagen wOrden wesentlich mehr Umweltschaden entstehen,als durch das Fahren mit den Oldtimern

selbst.

Innenstadt-Fahrverbote wOrden sich fOr die dort wohnenden Oldtimerbesitzer als .kalte Enteignung"

auswirken.

Die Zahl der Oldtimer ist auch relativ klein und wird auch in Zukunft kaum steigen: Die Großserien-

Fahrzeuge, die in den letzten 30 Jahren gebaut wurden (.Oldtimer" ist ein Fahrzeug erst nach 30 Jah-

ren) weisen erhebliche Elektronikprobleme auf, die kaum .repariert" werden können. Die Fahrzeuge

mOssenzwangsläufig verschrottet werden. Die wenigen Fahrzeuge,die überleben, sind - wie bereits

die jetzigen Oldtimer - Kulturgut, Kindheitserinnerung, aber auch ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, an

dem sehr viele Arbeits- und vor allem auch Ausbildungsplätze hangen.

Was hältst Du von einer FDP-Veranstaltung im Berliner .Meilenwerk", einem Oldtimerzentrum fOrRes-

taurierung, Handel, Events, Dienstleitung etc. erster GOte?Wir bringen dabei alles zusammen, was in

Sachen Oldtimer in Deutschland Rang und Namen hat.

FOrden Einsatz der FDP fOrdieses Anliegen - und insbesondere auch für Deinen Einsatz - wäre ich

Dir sehr dankbar. Es handelt sich hier um einen Bereich, der, wie Du weißt, mir ganz besonders am

Herzen liegt und an dem ich ein persönliches Interesse habe. Es handelt sich aber auch um ein Hob-

by, das Menschen aller Länder, aller Stände, jeden Alters und jeder Ausbildung friedlich zusammen-
fahrt.

Ich bitte Dich hier persönlich und sehr herzlich um Deine UnterstOtzung.

Hertliche GrOßeaus Heidelberg

u
.. www.oldtimeranwalt.de"

Michael Eckert

---- - - - - -- - - - - --
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5. März 2007

Sehr geehrter Herr Eckert,

es freut mich sehr, dass die FDP-Bundestagsfraktionvon Ihnen als Oldtimeranwalt
und Ihren Oldtimerexperten für unsere Initiativeso viel Unterstützung und Zuspruch
erfahren haben. Oldtimer sind in Deutschlandein in zunehmendem Maße wichtiger
Wirtschaftsfaktor. So werden europaweit jährlich mehrere Milliarden Euro in den
Bereichen Fahrzeug-handel, Versicherung sowie Reparatur und Restaurierung
umgesetzt. Aber auch die Pflege dieses kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes nimmt
einen hohen Stellenwert ein. Hierbei ist das Engagementvon hunderttausenden
Oldtimerfreunden und Old in Deutschlandbesondersbegrüßens+wert.

Mit der im Frühjahr 2006 von der Bundesregierungbeschlossenen Fünfunddreißig-
sten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeugemit geringem Beitrag zur Schadstoff-
belastung - 35. BlmSchV) wird jedoch der Erhalt und die Pflege von Oldtimern
erheblich beeinträchtigt. Darin ist eine bundeseinheitlicheKennzeichnung von
Kraftfahrzeugen mit Schadstoffplaketten,gestaffelt nach Schadstoffemissionen,
vorgesehen. Mit dem neu eingeführten Veikehrszeichen "Umweltzone" erhalten die
Städte und Gemeinden die Möglichkeit, auf der Basis von Luftreinhalteplänen der
Bundesländer Fahrverbote für Kraftfahrzeugeauszusprechen.Von diesen Fahrver-
boten wären Oldtimer ganz besonders betroffen,da sie zumeist nicht mit Schadstoff-
filtern ausgerüstet sind. Da Oldtimer nicht im gleichen Umfangwie gewöhnliche Fahr-
zeuge des täglichen Gebrauchs genutzt werden, wären nach unserer Ansicht Fahr-
verbote unverhältnismäßig.

Nach Aussage der Bundesregierung sind in Deutschlandzirka 150.000 Fahrzeuge
als Oldtimer zugelassen (H-Kennzeichen).Aufgrund dieser geringen Zahl und der
geringen jährlichen Laufleistung von Oldtimern tritt die FDP-Bundestagsfraktion dafür
ein, Oldtimer aus der Fahrverbotsregelungder 35. BlmSchV auszusparen.

---- - -
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Ein entsprechender Antrag wurde von der FDP-Fraktionam 16.01.2007 beschlossen
und in den Deutschen Bundestag eingebracht. Er wirdam 08.03.07 in erster Lesung
an den federführenden Bundestagsausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
überwiesen. Bisher gibt es leider keine Anzeichen dafür, dass sich die Regierungs-
fraktionen von CDU/CSU und SPD oder die Bundesregierung unserem sinnvollen
Anliegenanschließenwerden.DieparlamentarischenBeratungenwerdenjedoch
zeigen,wie sichdie anderenFraktionenim DeutschenBundestagpositionierenund
ob und inwieweitauch07er-Kennzeichenin dieseRegelungeinbezogenwerden
sollten.

Nochmals herzlichen Dank für Ihr weiteres Engagementund Ihre Unterstützung.

- - - - - - - - -- - - - - -- --- - - - - - -
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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Horst Friedrich (Bayreuth), Michael
Kauch, Jan Mücke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
- Drucksache 16/3686 -

Oldtimer in Deutschland - Fahrverbote nach dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz

Vorbemerkung der Fragesteller

Die im Frühjahr 2006 beschlossene Kennzeichnungs-Verordnung sieht die
bundeseinheitliche Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit Feinstaubplaket-
ten nach der Höhe ihrerjeweiligen Feinstaubemissionenvor.Mit einem zudem
eingeführten neuen Verkehrszeichen"Umweltzone" erhalten Städte und Kom-
munen die Möglichkeit, auf der Basis von Luftreinhalteplänen der Bundes-
länder Fahrverbote fiirKraftfahrzeuge auszusprechen.Vonder Einrichtung von
Umweltzonen und möglichen Fahrverboten sind auch Oldtimer-Fahrzeugebe-
troffen, obwohl der durch sie verursachte Anteil an den Feinstaub-Belastungen
aufgrund der geringen durchschnittlichen Jahresfahrleistung verhältnismäßig
gering sein dürfte. Einzelne Städte und Kommunen haben Ausnahmeregelun-
gen fiir Oldtimer-Fahrzeuge angekündigt.

1. Wie viele Kraftfahrzeuge mit einer Erstzulassung vor dem 1. Januar 1976
sind derzeit in Deulc;chlandzugelassen?

I 316 686 Kraftfahrzeuge sind mit einer Erstzulassung vor dem 1.Januar 1976
zugelassen.

2. Wie viele Kraftfahrzeuge mit einem H-Keunzeichen oder einem roten
07-Kennzeichen sind derzeit in Deutschland zugelassen?

152817 Kraftfahrzeuge sind mit einem H-Kennzeichen zugelassen.

Angaben über die Anzahl von Fahrzeugen, die mit einem roten 07-Kennzeichen
zugelassen sind, liegen nicht vor, da im zentralen Fahrzeugregisterbeim Kraft-
fahrt-Bundesamt lediglich die Inhaber dieser Wechselkennzeichen, nicht aber
auch die mit diesen Kennzeichen betriebenen Fahrzeuge registriert sind.

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriul1lsjür Verkehr;Bau undStadtentwickJung
vom 12. Dezember 2006 übermittelt.

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext.

---- - - - --- -- -- - - - -
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3. Welche Altersstruktur haben die derzeit mit einem H- oder roten 07-Kenn-

zeichen zugelassenen Fahrzeuge?

Die Altersstruktur der mit einem H-Kennzeichen zugelassenenFahrzeugeunter-
scheidet sich wie folgt:

bis 30 Jahre 688 Fahrzeuge

über 30 bis 35 Jahre 48 473 Fahrzeuge

über 35 bis 40 Jahre 44 130 Fahrzeuge

über 40 bis 45 Jahre 26 113 Fahrzeuge

über 45 bis 50 Jahre 16963 Fahrzeuge

über 50 Jahre 15799 Fahrzeuge

ohne Datumsangabe 651 Fahrzeuge

Angaben über die Altersstruktur der mit einem roten 07-Kennzeichenbetrie-
benen Fahrzeuge liegen nicht vor. Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 2 ver-
wiesen.

4. Wie wird sich der Bestand an Kraftfahrzeugen deren Erstzulassung vor
30 oder mehr Jahren erfolgte in den kommenden 10Jahren entwickeln?

Derzeit sind in Deutschland I 657991 Fahrzeuge zugelassen, deren Erstzulas-
sung vor 20 oder mehr Jahren aber nicht vor mehr als 30 Jahren erfolgte. Dabei
handelt es sich um die potentiellen Oldtimer-Fahrzeugederkommenden10Jahre.
Heutesind ca. 11,6Prozentdervor dem 1.Januar 1976erstmalszugelassenen
Kraftfahrzeuge mit einem H-Kennzeichen zugelassen.Geht mandavonaus, dass
sich dieser Trend fortsetzt, werden in den kommenden 10Jahren etwa 200 000
mit H-Kennzeichen zugelassene Fahrzeuge hinzukommen.

5. Welche durchschnittliche Jahresfahrleistung haben die in Deutschland zu-
gelassenen Oldtimer und wie hoch ist im Vergleichdazu die durchschnitt-
liche Jahresfahrleistung von in Deutschland zugelassenenPkw?

Die durchschnittliche jährliche Fahrleistung aller Personenkraftwagen und
Kombi-Fahrzeuge im Jahr 2005 beträgt 12 700 km. Für Oldtimer betrug die
JahresfahrleistungimJahr20026 600km(Quelle:Fahrleistungserhebung2002
im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen).

6. Welche wirtschaftliche Bedeutung haben Oldtimer in Deutschland?

Oldtimer stellen in traditionellen Handwerksberufen einen wichtigen Wirt-
schaftsfaktor dar, weil es sich um einen wachsenden Markt mit weiter steigen-
den Zulassungszahlen handelt

7. Wie viele Unternehmen sind mit der Pflege und Erhaltungvon Oldtimern in
Deutschland befasst?

Die Bundesregierung führt diesbezüglich keine Statistik. Nach Auskunft des
Zentralverbandsdes DeutschenKraftfahrzeuggewerbesgibtes in Deutschland.
ca. 1 500 Fachwerkstätten für Oldtimer.

- -- ----- - -- -
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8. Liegen der BWldesregierung Informationen über die Zahl der direkt und
indirekt Beschäftigten in Deutschland im Geschäftsbereich "Oldtimer"
vor, und lassen sich Angaben über den in diesem Geschäftsbereicherziel-
tenjährlichen Umsatz machen?

Nein.

9. Wie viele Werkstätten, Fachbetriebe oder sonstige auf Oldtimer spezia-
lisierte Unternehmen haben ihre Betriebsstätte in einer Umweltzone?

Der Bundesregierung liegen keine Zahlen vor, da noch keine Umweltzonen aus-
gewiesen worden sind.

10. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über die von Oldtimern ausge-
henden Umweltbelastungen (Feinstaub, Schadstoff-Emissionenetc.) vor,
Wldwenn ja, lassen sich diese quantifizieren?

Obwohl die Oldtimer am gesamten Pkw-Bestand nur einen Anteil von ca.
0,44 Prozent haben, betragen ihre Anteile nach Berechnungen des Umwelt-
bundesamtes an den gesamten Otto-Pkw-Schadstoffemissionen in Deutsch-
land - trotz der geringeren Fahrleistung - ca. 6 Prozent bei den Kohlen-
monoxidemissionen (CO), ca. 5 Prozent bei den Kohlenwasserstoffen (VOC)
und ca. 3 Prozent bei den Stickoxidemissionen (NOx). Dies liegt an den
hohen spezifischen Emissionen der alten Fahrzeuge. Im Vergleich zu einem
modernen Euro-4-0tto-Pkw emittieren Oldtimer 35-mal höhere CO-, 60-mal
höhere VOC- und 45-mal höhere NOx-Emissionen. Der Anteil an den Fein-
staubemissionen kann nicht quantifiziert werden.

11. Gibt es nach Informationen der Bundesregierung Städte oder Kommunen,
die Ausnahmeregelungen für Oldtimer von feinstaubbedingten Fahrver-
boten planen oder bereits ausgesprochen haben, und wennja, welche sind
dies?

Der Bundesregierung liegen noch keine Informationen vor. Es wird auf die Ant-
wort zu Frage 9 verwiesen.

12. Wie beurteilt die Bundesregierung Überlegungen, AusnahmeregelWlgen
von feinstaubbedingten Fahrverboten für Oldtimer bundeseinheitIich zu
regeln. und plant die Bundesregierung eine derartige Regelung?

Die Bundesregierung hält zumjetzigen Zeitpunkt eine bundesweite Ausnahme-
regelung von der Kennzeichnungsverordnung für Oldtimer für nicht erforder-
lich.

Den für die Erteilung von Ausnahmen zuständigen Länderbehördenstehen nach
derzeitiger Rechtslage genügend eigene Entscheidungsspielräume offen, um
dem Anliegen der Oldtimer gerecht zu werden. Über mögliche Ausnahmerege-
lungen sollte vor Ort unter Berücksichtigung der vorhandenen Immissionsbelas-
tung entschieden werden, zumal die Belastungssituation nicht bundeseinheitlich
ist.

-- - -
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13. Wie beurteilt die Bundesregierung Überlegungen, zugelassene Oldtimer
aufgrund der bereits erfolgreich bestandenenUntersuchungnach dem An-
forderungskatalog gemäß § 23 StvZO und der entsprechendenKennzeich-
nung mit einem H-Kennzeichen von der zusätzlichen Kennzeichnung
durch eine Feinstaubplakette auszunehmen?

Bei dem nach § 23 Abs. Ic StVZO geregelten Verfahrenhandeltes sich um An-
forderungen für die Erlangung eines Oldtimerkennzeichens. Im Anerkennungs-
verfahren wird u. a. die Verkehrssicherheit geprüft, die Umwelteigenschaften
des Fahrzeugs bleiben jedoch unberücksichtigt und werden nicht bewertet.

Aufgrund der noch zu sammelnden Erfahrungen in der praktischenAnwendung
der Kennzeichnungsverordnung wird die Bundesregierung die Erforderlichkeit
einer abstrakt-generellen Ausnahmeregelung nochmals, auch unter den Aspek-
ten der Förderung des Brauchtums und des Kulturgutes,prüfen.

Gesamtherslellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und OlJsetdruckerel, Bessemerstraße 83-91,12103 Berlln
Vertrieb: BundesanzeigerVerlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Sir. 192,50735 KOln,Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44
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Antrag
der Abgeordneten Horst Friedrich (Bayreuth), Michael Kauch, Jan Mücke,
Patrick Döring, Joachim Günther (Plauen), Jens Ackermann, Dr. Karl Addicks,
Christian Ahrendt, Daniel Bahr (Münster), Uwe Barth, Rainer Brüderle,
Angelika Brunkhorst, Ernst Burgbacher, Jörg van Essen, Otto Fricke,
Dr. Edmund Peter Geisen, Hans-Michael Goldmann, Miriam Gruß,
Dr. Christel Happach-Kasan, Heinz-Peter Haustein, Elke Hoff, Birgit Homburger,
Dr. Werner Hoyer, Dr. Heinrich L. Kolb, Gudrun Kopp, Heinz Lanfermann,
Sibylle Laurischk, Harald Leibrecht, Ina Lenke, Michael Link (Heilbronn),
Horst Meierhofer, Patrick Meinhardt, Burkhardt Müller-Sönksen, Dirk Niebel,
Hans-Joachim OUo (Frankfurt), Detlef Parr, Cornelia Pieper, Gisela PUtz,
Jörg Rohde, Frank Schäffler, Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Max Stadler, Dr. Rainer
Stinner, Carl-Ludwig Thiele, Florian Toncar, Dr. Claudia Winterstein, Dr. Volker
Wissing, Martin Zeil, Dr. Guido Westerwelle und der Fraktion der FDP

Oldtimer von Feinstaub-Fahrverboten ausnehmen

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die im Frühjahr 2006 beschlossene Kennzeichnungs-Verordnungsieht die bun-
deseinheitliche Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit Schadstoff-Plaketten
nach der Höhe ihrer jeweiligen Schadstoffemissionen vor. Mit dem neu ein-
geführten Verkehrszeichen "Umweltzone" erhalten Städte und Kommunen die
Möglichkeit, auf der Basis von Luftreinhalteplänen der Bundesländer Fahrver-
bote rur Kraftfahrzeuge auszusprechen.

Von der Einrichtung von Umweltzonen und möglichen Fahrverboten sind auch
historische Kraftfahrzeuge, die so genannten Oldtimer betroffen. Als Oldtimer
gelten Kraftfahrzeuge, deren Erstzulassung vor 30 oder mehr Jahren erfolgte,
und die weitestgehend original erhalten sind. Mit dem erforderlichen guten
Erhaltungszustand dieser Fahrzeuge dienen Oldtimer der Pflege des kraftfahr-
zeugtechnischen Kulturgutes in Deutschland. Eine Nachrüstung von Oldtimern
mit Schadstofffiltern ist in vielen Fällen technisch nicht möglich und verbietet
sich nicht zuletzt aufgrund der wünschenswerten Erhaltung des Originalzu-
stands dieser Fahrzeuge.

Derzeit sind in Deutschland rund 150 000 Fahrzeuge als Oldtimer mit einem
H(historischen)-Kennzeichen zugelassen. Schätzungen zufolge dürften insge-
samt rund 400 000 Fahrzeuge in Deutschland als Oldtimer gelten. Die überwie-
gende Zahl dieser Fahrzeuge ist mit Ottomotoren ausgerüstet, die im Gegensatz
zu Dieselmotoren nur geringe Feinstaubemissionen aufweisen. Die durch-
schnittliche Jahresfahrleistung von Oldtimern ist zudem gering. Deshalb kann

- - - - - - - -- - - - - --
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davon ausgegangen werden, dass ihr Anteil an den Feinstaubbelastungen insge-
samt verschwindend niedrig sein dürfte. Es erscheint daher gerechtfertigt, Old-
timer generell von Fahrverboten durch eine entsprechende Ergänzung der Ver-
ordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahneuge mit geringem Beitrag zur
Schadstoftbelastung (35. BImSchV) auszunehmen.
Oldtimer waren bisher in Deutschland ein wachsender und zunehmend wich-
tiger Wirtschaftsfaktor. Europaweit werden jährlich mehrere Milliarden Euro
beispielsweise in den Bereichen Versicherungen, Fahrzeughandel, Reparatur
und Restaurierung von Oldtimern umgesetzt. Eine große Zahl von Messen, Old-
timer-Vorführungen und -fahrten finden jährlich statt. Die seitMonaten laufende
Diskussion um Fahrverbote hat bereits zu spürbaren Umsatzeinbußen in diesem
Wirtschaftszweig geführt. In vielen deutschen Großstädten sind zahlreiche
Handwerksbetriebe auf Oldtimer spezialisiert. Sofern diese Betriebsstätten in
einer Umweltzone liegen, sind sie durch Fahrverbote für Oldtimer in ihrer Exis-
tenz bedroht.

II. Vor diesem Hintergrund fordert der Deutsche Bundestag die Bundesregie-
rung auf,

1. dafür Sorge zu tragen, dass Oldtimer bundesweit von feinstaubbedingten
Fahrverboten in Innenstädten ausgenommen werden;

2. die Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahneuge mit geringem Beitrag
zur Schadstoftbelastung (35. BImSchV) durch eine generelle Ausnahme-
regelung für Oldtimer zu eIgänzen.

Berlin, den 17. Januar 2007

Dr. Guido WesterweUe und Fraktion

Gesamtherstellung:H. HeenemannGmbH& Co., Buch- und Ollsetdruckerel. Bessemerslraße 83-91,12103 Berlln

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Sir. 192,50735 Köln, Telefon (0221) 97 66 8340, Telefax (02 21) 97 66 83 44
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